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 Veröffentlicht am 04.02.2022

Norm

ZPO §21, ZPO §25, ZPO §521a Abs1

Rechtssatz

Bei der Streitverkündung handelt es sich um keinen Zwischenstreit, die Rechtsposition des Prozessgegners der

streitverkündenden Partei wird durch eine solche Streitverkündung nicht tangiert, er ist daher auch durch eine solche

Streitverkündung nicht beschwert. Ein Zwischenstreit, ob die Streitverkündung begründet oder aus einem anderen

Grund nicht statthaft ist, 5ndet nicht statt. Das Rekursverfahren gegen eine verweigerte Zustellung der

Streitverkündung ist einseitig.
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